
   

   

 

 
 
 
Teilnahmebedingungen der GKGR für den Altweiberumzug 2026:  
 
1) Vor Teilnahme am Altweiberumzug ist eine korrekte Anmeldung  
    bei dem Veranstalter erforderlich.  
 
2) Verhalten während des Umzugs:  
    a. Es dürfen aus den Fußgruppen keine alkoholischen sowie  
        alkoholfreien Getränke an die Zuschauer ausgeschenkt und  
        verteilt werden.  
    b. Das Werfen von Papier, Plastikteilen, Tüten, Bierdosen oder  
        anderen harten Gegenständen, die zu Verletzungen der  
        Zuschauer führen könnten, ist strengstens verboten.  
    c. Der Anmeldeschluss ist auf Donnerstag, den 29.01.2026 festgelegt.  
    d. Die Bestätigung der Auflagen (siehe letzte Seite) ist sofort bei Anmeldung  
        ausgefüllt und unterschrieben an Melanie oder Nicole zu senden.  
 
3) Haftung:  
    a. Der Veranstalter, die örtliche Ordnungsbehörde sowie die Polizei können   
        bei gravierenden Verstößen gegen diese Auflagen Gruppen von der 
        weiteren Teilnahme am Umzug ausschließen. Den Anweisungen des 
        Veranstalters, der örtlichen Ordnungsbehörde sowie der Polizei ist 
        unverzüglich Folge zu leisten.  
    b. Der Unterzeichner erkennt mit seiner Unterschrift seine Verantwortung für  
        die Einhaltung der Auflagen innerhalb seiner Karnevalsgruppe an.  
    c. Die Teilnahme am Umzug erfolgt auf eigene Gefahr 
 
4) Startgebühr 
    Als Startgebühr und für die Bändchen fallen 10,00 Euro pro Person an. 
    Die Startgebühr ist bitte bis zum 31.01.2026 mit dem Verwendungszweck 
     
    “Altweiberumzug 2026” 
 
    auf das Konto IBAN : DE77 4785 0065 0032 5300 24  
    Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold zu überweisen. 
 
5. Kontakt: 
    Melanie Breimann    Nicole Röer 
    In den Marken 20    Frankenstraße 3 
    33397 Rietberg     33397 Rietberg 
    Mbreimann@karneval-rietberg.de  Nroeer@karneval-rietberg.de 

mailto:Mbreimann@karneval-rietberg.de
mailto:Nroeer@karneval-rietberg.de


 

   

 

 
 
 
 
An 

Melanie Breimann 

Altweiberpräsidentin 

In den Marken 20 

 

33397 Rietberg 

 

 

 

Bestätigung der Auflagen 

 

 

Für jede Gruppe ist sofort bei der Anmeldung schriftlich eine Person zu benennen, die 

während des Zuges in der Fußgruppe anwesend sein muss und die Verantwortung 

dafür übernimmt, dass die Auflagen eingehalten werden. 

 

Bei Verhinderung des Verantwortlichen ist der Zugleitung eine Ersatzperson zu 

benennen. 

 

Die Gruppe erkennt die Teilnahmebedingungen der GKGR an. 

 

DIE TEILNAHME AM UMZUG ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR. 

 

Name der Gruppe: _____________________________________________ 

 

Verantwortliche Person: _________________________________________ 

 

Straße: ______________________________________________________ 

 

PLZ, Ort: _____________________________________________________ 

 

Tel.: ______________________Mobiltelefon:_________________________ 

 

E-Mail: _______________________________________________________ 

 

Rietberg, den _________________ 

 

 

_____________________________________________________________ 

Unterschrift der verantwortlichen Person 

(Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


